
Herzlich Willkommen



Begrüßung 

Vorstellung Schulleitung und 
Leitungen der Kitas



Üblicherweise
stelle ich Ihnen an dieser Stelle die Konrektorin                       
Frau Nicola Otte vor und begrüße Sie sowie die 
anwesenden Leitungen der Kindertagesstätten 
sehr herzlich zu unserem Informationsabend. 

Da dieser genauso wie im Vorjahr  
ausfallen muss, sind sämtliche 

Informationen für Sie hier in dieser 
Präsentation zusammen gefasst. 



1.  Leitbild und Schulprogramm  
2.  Zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
3.  Kooperation: Hand in Hand vom KG in die Schule 
4.  Schulfähigkeit - was heißt das ? 
5.  Beurteilung der Schulfähigkeit 
6.  Drei Möglichkeiten zur Beeinflussung des    
Einschulungstermines  
7. Schritte zur Einschulung 
8.  Fragen und Anmerkungen

Überblick



1. Leitbild und 
Schulprogramm 







2. zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung

die Schulanmeldung findet üblicherweise 18 
Monate vor der Einschulung statt weil :  

- eine frühzeitige Erfassung aller 
Schulanfänger wichtig ist 

- die Sprachfrühförderung im KG beginnt 
(NSCHG §64Abs. 3) 

- Verzahnung der pädagogischen Arbeit in 
KG und GS (Brückenjahr) dies erfordert



Wir wollen durchgängige Bildungswege vom 
Kindergarten über die Grundschule bis hin zur 
weiterführenden Schule ohne institutionelle Brüche 
ermöglichen, 

vielfältige Lebens- und Lernerfahrungen bieten, 

durch liebevolle Eltern, einfühlsame pädagogische 
Fach- und Lehrkräfte, die sie auf ihrem Bildungsweg 
begleiten. 

Dies sind die Ziele 
unserer Kooperation



dieses 
Papier bildet  
unsere Basis



zwischen  Eltern      KITA       GS  

Grundlage ist ein  

gemeinsames Erziehungs- und 
Bildungsverständnis  

und die  

abgestimmte Gestaltung des 
Brückenjahres 

Kooperation ist 
enorm wichtig



3. Kooperation

heisst deswegen für uns  

Zusammenarbeit im Sinne einer 
gemeinsamen Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft



Um der gemeinsamen 
Verantwortung für die 

Entwicklung und Bildung  
der Kinder gerecht werden  

zu können, ist eine 
vertrauensvolle 

Zusammenarbeit von 
Elternhaus, Kindertagesstätte 

und Grundschule 
unerlässlich.
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Ihre Unterstützung  
erleichtert die  

Kooperation zwischen 
Kindergarten und 

Grundschule    

Daher bitten wir Sie um Ihre 
schriftliche 

Einverständniserklärung                          
für den Info-Austausch



was passiert vor dem 
Brückenjahr ? 
(normalerweise eine 

Elternversammlung und die 
Schulanmeldung mit Mirola)  

dieses Jahr informieren wir Sie auf 
anderen Wegen und lernen die 

Kinder später kennen  



was passiert  
im Brückenjahr ?

Das sogenannte Brückenjahr enthält alle 
Termine, die im Kooperationskalender 
gemeinsam mit den Kitas erarbeitet 

worden sind.  

Dazu zählen 



evtl. Benachrichtigung über Beginn  
der Sprachfrühförderung im KG

Schuleingangsuntersuchung

Rückmeldung SFF 
und Abstimmung

Schnupper 
besuche  
in der  
Schule 

Austausch zwischen KG und GS

Elternver- 
sammlung

Kennenlernen  
der Klassenlehrerin

Einschulung
Kooperationskalender im Brückenjahr 



4. Schulfähigkeit - 

was heißt das ?
Schulfähigkeit zeigt sich in einer 
altersangemessenen körperlichen,  

sozial-emotionalen und kognitiven 
Entwicklung.

Diese einzelnen Bereiche erläutert die 
Broschüre, die sie vom KG erhielten.





grobmotorischer und feinmotorischer 
Bereich 

sprachlicher Bereich 

kognitiver Bereich 

visueller Bereich 

akustischer Bereich 

taktiler Bereich 

sozial-emotionaler Bereich



Grobmotorik 

es kann sicher vor-, seit- und rückwärts gehen 

es kann  sicher laufen 

es kann balancieren, Gleichgewicht halten 

es kann auf einem Bein hüpfen, einen 
Schlusssprung machen 

es kann Höhen überwinden, Treppen steigen, 
klettern 

es kann Roller fahren

Motorik



Feinmotorik 

es kann den Stift in Schreibhaltung halten 

einfache Formen erkennbar nachmalen 

einfache Motive malen 

Papier falten 

mit der Schere geradeaus schneiden 

mit dem Klebstoff angemessen umgehen 

sich selbständig an- und ausziehen 

eine Schleife binden 

Knöpfe und Reißverschlüsse öffnen und schließen



sozial-emotionale 
Schulfähigkeit

Konflikte aushalten und Kompromisse suchen und eingehen können 

Kontakte knüpfen können  

sich in eine Gruppe einbringen und einfügen können 

Regeln kennen und einhalten / warten können 

sich in fremden oder neuen Situationen etwas zutrauen 

teilen können  

Aufgaben selbständig erledigen  

Bedürfnisse und Wünsche äußern können



kognitive 
Schulfähigkeit

Interesse an Neuem zeigen und wissbegierig sein 

Farben kennen und benennen 

Würfelbilder erkennen  

Formen / Symbole erkennen, benennen zuordnen können 

über einen altersangemessenen Wortschatz verfügen 

sprachliche Anweisungen verstehen und ausführen können 

Gesprächsregeln beachten, erzählen und zuhören können 

Konzentration auf nur eine Sache 

räumliche und zeitliche Orientierung 

kurze Geschichten anhand von Bildern erzählen können





Die Frage nach der Schulfähigkeit steht genau 
zwischen KG und Schule. Jetzt liegt aber noch 

ein Jahr dazwischen. So ist es wichtig, sich 
gemeinsam der Beantwortung zu widmen.  

Schulfähigkeit zeigt sich in einer 
altersangemessenen körperlichen,            

sozial-emotionalen und kognitiven Entwicklung. 

Anders ausgedrückt: Kinder sollten zum 
Schuleintritt eine altersangemessene Entwicklung 

von Kopf, Hand und Herz aufweisen.  
 



5.  
Einschätzung der 
Schulfähigkeit

durch die Eltern



5.  
Einschätzung der 
Schulfähigkeit

durch die Eltern 

durch den Kindergarten



5.  
Einschätzung der 
Schulfähigkeit

durch die Eltern 

durch den Kindergarten 

durch das Gesundheitsamt



5.  
Einschätzung der 
Schulfähigkeit

durch die Eltern 

durch den Kindergarten 

durch das Gesundheitsamt 

durch die Schule



Eltern



Kindergarten



Gesundheitsamt



Schule



Wenn diese vier 
Puzzleteile 

zusammenpassen, 
herrscht Einigkeit über 

den Einschulungstermin. 



Wenn diese vier Puzzleteile 
nicht zusammenpassen, 
herrscht Beratungsbedarf 
über Maßnahmen und den 

Einschulungstermin.  



Die persönliche Anmeldung in 
der Schule entfällt dieses Jahr.  

Wann das Gesundheitsamt 
Hildesheim mit den 

Einschulungsuntersuchungen 
beginnen wird, ist ungeklärt. 

Deswegen liegen erst einmal nur zwei 
der vier Puzzleteile auf dem Tisch. 



6. Drei Möglichkeiten 
zur Beeinflussung des 
Einschulungstermines 



Möglichkeit A:   
Zurückstellung vom Schulbesuch 

auf Wunsch der Eltern

- kann auf Antrag der Eltern erfolgen 

- der Antrag kann jederzeit gestellt werden 

- sinnvoll: möglichst Einschätzung von 
Kindergarten und Gesundheitsamt abwarten, 
dann Antrag schriftlich stellen 

- die Entscheidung fällt die Schule (§ 64, Abs. 2)



Möglichkeit B: Flexibilisierung 
des Schuleintritts auf Wunsch 

der Eltern
- nur für Kinder, die zwischen dem 1.7. und dem 30.9. 

das 6. Lebensjahr vollenden („Flexi-Kinder“), 
können die Erziehungsberechtigten formlos 
schriftlich beantragen, den Schulbesuch um ein Jahr 
hinauszuschieben (NSCHG § 64 Abs. 1 Satz 2) 

- schriftlicher Antrag muss gestellt sein bis zum      
1. Mai 

- Schule muss dem Antrag stattgeben



dies ist bei der Anmeldung, spätestens bis 1. Mai mit 
formlosem Schreiben beider Erziehungsberechtigter 
der Schule schriftlich mitzuteilen 

hat nur ein Elternteil das Sorgerecht, genügt die 
Erklärung dieses Elternteiles 

die Frist bis 1.5. ist eine Ordnungsfrist  

für alle Kinder, auch für diese Kinder bleibt die 
Schuleingangsuntersuchung (§56 Abs. 1 Satz1 Nr. 1) 
verpflichtend 

erhalten bleibt weiterhin die mögliche Einschulung 
sogenannter „Kann-Kinder“, die erst nach dem 30. 
September sechs Jahre alt werden



Möglichkeit C: 
Zurückstellung vom 

Schulbesuch durch die Schule

„(2) Schulpflichtige Kinder, die körperlich, geistig oder in 
ihrem sozialen Verhalten nicht genügend entwickelt sind, um 
mit der Aussicht auf Erfolg am Unterricht der Grundschule 
oder einer Förderschule teilzunehmen, können vom 
Schulbesuch um ein Jahr zurückgestellt werden. Sie können 
verpflichtet werden, zur Förderung ihrer Entwicklung einen 
Schulkindergarten zu besuchen.“ 
                        Niedersächsisches Schulgesetz § 64, Abs. 2



7. Die Schritte zur 
Einschulung 



1. die drei im Elternbrief zugesendeten      
Anmeldungsformulare vollständig ausfüllen  

2. gültige e-mail-Adresse angeben  

3. Kopie der Geburtsurkunde, Taufbescheinigung oder 
Stammbuch (ggbfls. Sorgerechtsurteil, Ärztliche Befunde     
(ADS, ADHS etc.)  

4. in einem Umschlag per Post bis zum 30.04. zurücksenden 
(oder in den Briefkasten im Eingangsbereich einwerfen)   



5. im Spätherbst Gespräche zwischen Schulleitung und 
Erzieher*innen im Kindergarten zur Lernentwicklung (bei 
vorliegender Schweigepflichtentbindung) 

6. ab November Schuleingangsuntersuchung durch das GA 
Hildesheim (Terminvergabe erfolgt durch das GA, momentan ist 
der Beginn aber völlig offen) 

7. Rückmeldung über die Einschätzung der Schulfähigkeit vom 
Gesundheitsamt an die Schule (wenn SEU erfolgt ist)  

8. bis Osterferien Entscheidung über Einschulungsoptionen 

9. Klasseneinteilung und Kennenlernen der Klassenlehrkraft 

10. im Juni Einladung zum Elterninformationsabend (in 
Präsenz oder digital) 

11. am 27.8.2022 Einschulung



Klasseneinteilung
Regel : Kinder aus einem Wohnort kommen in 
eine Klasse 

Kinder aus Holle werden meist aufgeteilt 

sollten Sie davon eine Abweichung wünschen, 
geben Sie bitte einen Wunsch mit einem Kind an  

dies kann dann aber u.U. auch bedeuten, dass 
kein anderes Kind aus der Wohnumgebung in 
der Klasse Ihres Kindes ist



8. ein Tipp 
und  

ein Exkurs













Ich hoffe,  
Sie bis hierher  

umfassend informiert  
zu haben. 



Natürlich nehmen wir 
Ihre Fragen und Anliegen 
ernst und sind für Sie da.  

Schreiben Sie doch eine 
Nachricht an  

sekretariat@gsholle.de 
 

mailto:sekretariat@gsholle.de


Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !


